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Diversion und Einstellung des 
Strafverfahrens

• Zusammenfassung
− § 45 Abs. 1: Bagatellprinzip; kein öffentliches Interesse an 

Strafverfolgung
− § 45 Abs. 2: Erzieherische Maßnahme notwendig, aber keine 

Beteiligung des Jugendrichters bzw. Anklage 
− § 45 Abs. 3: Jugendrichterliche Reaktion notwendig, Anklage 

aber nicht 
− § 47: zwar Anklage, aber Entscheidung durch Urteil entbehrlich
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Diversion und Einstellung des 
Strafverfahrens

• Unterschiede zur Diversion im Erwachsenenstrafrecht
(§§ 153/153a StPO)
− Verschiedene Varianten, die in einem Stufenverhältnis stehen, 

das dem Subsidiaritätsprinzip folgt
− Keine Beschränkung auf Vergehen (Ausnahme § 45 Abs. 1)
− Aktives Zusammenwirken von StA u. Richter bei § 45 Abs. 3
− Geständniserfordernis des § 45 Abs. 3
− Beschränkte Rechtskraft der richterlichen Einstellung 

gem. § 47 Abs. 3
− Registerrechtliche Relevanz

» Eintrag ins Erziehungsregister (§ 60 Abs. 1 Nr. 7 BZRG)
» auch Einstellungen gem. § 47 Abs.1 Nr. 4 (!)

• Neben §§ 45/47 JGG ist § 31a BtMG anwendbar und nach h.M. als 
Spezialregelung vorrangig
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Einstellungspraxis (1)

Erw.: 54 % 
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Probleme der Diversion

• Net widening
• "Exekutives" Recht
• Ungleichbehandlung

– bei Einzeldelikten
– insgesamt

• Rechtsstaatsprinzip 
• Marginalisierung der Judikative
• Ausschluss des Opfers (keine Rechtsmittel)
• Speziell im Jugendstrafrecht: inhaltliche Austauschbarkeit 

(Ähnlichkeit) mit formellen Sanktionen (§§ 10, 15 JGG) kann 
Erkennbarkeit bzw. Verständnis bei den betroffenen 
Jugendlichen erschweren



Michael Kilchling  |  Jugendstrafrecht | SS 2011 6

Diversionsrichtlinien

• Vereinheitlichung der Einstellungskriterien durch sog. 
Diversionsrichtlinien

• Rechtsgrundlage: Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten
(§§ 146, 147 GVG)

• Bundesländerspezifische Richtlinien für Einstellungen
• Besondere Diskrepanzen bei Drogendelikten
• BVerfGE 90, S. 145 (Cannabis-Entscheidung): Pflicht der 

Länder, für eine im Wesentlichen einheitliche Einstellungspraxis 
zu sorgen …
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Diversionsrichtlinien

• Beispiel: unterschiedliche Richtlinien zur Behandlung von 
Cannabis-Fällen im Rahmen von § 31a BtMG

Quelle: Schäfer, C., Paoli, 
L.: Drogenkonsum und 
Strafverfolgungspraxis. 
Berlin 2006
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310 
I. G r u n d s ä t z e 
1. Anlass und Ziel der Richtlinien 
Wenn Jugendliche und Heranwachsende leichte bis mittlere Verfehlungen begehen, handelt es sich 
häufig um entwicklungsbedingte oder aus alterstypischen Konfliktsituationen heraus entstandene 
Straftaten (jugendtypisches Fehlverhalten). Eine förmliche jugendrichterliche Verurteilung ist deshalb 
vielfach nicht erforderlich und kann […] unverhältnismäßig sein. 
Die Richtlinien sollen den Staatsanwaltschaften Hinweise und Anregungen für eine vermehrte Nutzung 
der in den §§ 45 und 47 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) sowie in § 153 der Strafprozessordnung 
(StPO) eröffneten informellen Erledigungsmöglichkeiten geben (Diversion), die polizeiliche Ermittlungs-
tätigkeit auf dieses Ziel ausrichten und für eine sachgerechte Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe gemäß 
§ 38 JGG i.V.m. § 52 SGB VIII in diesen Fällen sorgen. 
Dabei ist der Unschuldsvermutung Rechnung zu tragen. Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO gehen 
deshalb Diversionsentscheidungen in jedem Fall voraus. Die mit der Einstellung des Verfahrens nach 
den §§ 45 und 47 JGG einhergehenden erzieherischen Maßnahmen dürfen nicht belastender wirken 
als ein Jugendgerichtsverfahren mit förmlicher Sanktion. Polizei und Jugendgerichtshilfe werden 
deshalb auf der Grundlage ihres fachlichen Informationsstandes den Staatsanwaltschaften nur 
Anregungen für Diversionsmaßnahmen geben, sie jedoch nicht von sich aus veranlassen. 
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310 
I. G r u n d s ä t z e 
2. Anwendungsbereich 
2.1 Sachlicher Anwendungsbereich 
Bei den in der Anlage 1 aufgeführten Straftaten kommt regelmäßig eine Einstellung der Verfahren 
gemäß den §§ 45 und 47 JGG in Betracht. Der Katalog ist als Orientierungshilfe für die 
Verfahrensbeteiligten gedacht. 
Er hindert die Staatsanwaltschaften indes nicht, auch in anderen Fällen entsprechend zu verfahren oder 
unter den genannten Voraussetzungen von anderen Reaktionsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. 
Maßgebend sind hierbei die sich aus den Gesamtumständen ergebende Geringfügigkeit und die 
Notwendigkeit zur pädagogischen Einwirkung. Die Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen. 
2.2 Persönlicher Anwendungsbereich 
Diversion setzt in der Regel eine geständige Person voraus, die erstmals strafrechtlich in Erscheinung 
tritt. 
Wie eine Ersttäterin oder ein Ersttäter ist auch zu behandeln, wer ein Delikt begeht, das von einer 
früheren Verurteilung entweder nach Art des geschützten Rechtsguts erheblich abweicht oder nach den 
Umständen der Tatbegehung jedenfalls nicht schwerwiegender erscheint als die Vortat. 
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310  
II. V e r f a h r e n 
1. Polizei 
1.1 Verfahren bei möglicher informeller Verfahrenserledigung 
Liegt aus Sicht der Polizei ein Fall vor, der sich für eine informelle Verfahrenserledigung eignet, wendet 
sie die Polizeidienstvorschrift „Bearbeitung von Jugendsachen bei der Polizei” - PDV 382 - mit der 
Maßgabe an, dass über eine verantwortliche Vernehmung und einen Kontakt mit den 
Erziehungsberechtigten hinaus weitere Ermittlungen im sozialen Umfeld unterbleiben, um Beschuldigte 
nicht über das unvermeidbare Maß bloßzustellen. 
[…]
1.2 Erzieherisches Gespräch 
Liegt ein Geständnis einer oder eines Jugendlichen oder Heranwachsenden vor, ist der verwirklichte 
Straftatbestand eindeutig zu bestimmen und hält die Polizei ein erzieherisches Gespräch als 
Maßnahme für ausreichend, arbeitet sie die Verfehlung in einem solchen Gespräch unter 
Berücksichtigung des Leitfadens „Erzieherisches Gespräch” des LKA mit den Beschuldigten auf und 
verdeutlicht ihnen den Unrechtsgehalt der Tat. Bei Minderjährigen sollen nach Möglichkeit die 
Erziehungsberechtigten hinzugezogen werden. 
[…]
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310  
II. V e r f a h r e n 
2. Staatsanwaltschaft 
2.1 § 45 Abs. 1 JGG, § 153 StPO 
Liegen die Voraussetzungen einer Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO nicht vor, ist ein Absehen von 
der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft nach § 45 Abs. 1 JGG, § 153 Abs. 1 StPO ohne Einschal-
tung des Jugendgerichts und der Jugendgerichtshilfe immer dann angezeigt, wenn es sich um jugend-
typisches Fehlverhalten i.S. dieser Richtlinien handelt, das außer den bereits von der Tatentdeckung 
und dem Ermittlungsverfahren ausgehenden Wirkungen keine weiteren erzieherischen Maßnahmen 
erfordert. […] 
2.2 § 45 Abs. 2 JGG 
In sonstigen Fällen bis hin zur mittleren Kriminalität kann eine informelle Erledigung im Hinblick auf 
andere erzieherische Maßnahmen, insbesondere ein erzieherisches Gespräch der darin geschulten 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Polizei mit den Beschuldigten, geboten sein. […]
2.3 § 45 Abs. 3 JGG 
Erst wenn die nach § 45 Abs. 1 und 2 JGG gebotene Verfahrenserledigung aus erzieherischen oder 
anderen Gründen nicht ausreichend erscheint, kommt das richterliche Verfahren nach § 45 Abs. 3 JGG 
in Betracht. Geeignet  sind namentlich Wiederholungsfälle leichter bis mittlerer Kriminalität, die ohne die 
Förmlichkeit einer Antrags- oder Anklageschrift eine schnelle und unmittelbare Reaktion erfordern. 
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310  
A n l a g e  1 
Diversion kommt insbesondere in Betracht bei: 
-Hausfriedensbruch (§ 123 StGB); 
-unerlaubtem Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB) bei Schäden bis 300,- EUR, falls sich die 
beschuldigte Person bis zum Ende des nächsten Tages selbst stellt; 
-Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat (§§ 145, 145 d StGB) als Jugendstreich;
-Beleidigung (§ 185 StGB); - Körperverletzung (§§ 223, 229 StGB) bei geringer Schuld und leichten 
Folgen; 
-leichten Fällen der Nötigung und Bedrohung (§§ 240, 241 StGB); 
-Eigentums- und Vermögensdelikten (§§ 242 bis 266 b StGB mit Ausnahme der §§ 243 Abs. 1 Nrn. 3 
bis 7, §§ 244, 244a, 249 Abs. 1, §§ 250 bis 252, 255, 260 bis 261 sowie 263 Abs. 3 und 5 StGB), auch 
im Zusammenhang mit Urkundenfälschung (§ 267 Abs. 1 StGB) - Schadens- bzw. Wertgrenze 100,-
EUR, die bei Fahrraddiebstählen auch bis zur Grenze von 500,- EUR überschritten werden kann;
-Sachbeschädigung (§§ 303, 304 StGB; ohne feste Wertgrenze als Jugendstreich); 
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Diversionsrichtlinien

Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten (Diversionsrichtlinien) 
Gern. RdErl. d. MJ, d. MS u. d. MI v. 15.1.2007 - 4210-S3.103 (Nds.MBl. Nr.6/2007 S.115) - VORIS 
33310  
A n l a g e  1 
Diversion kommt insbesondere in Betracht bei: 
-Fahren ohne Fahrerlaubnis mit frisiertem Mofa, ferner mit Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Parkplätzen 
oder auf Feldwegen und damit in Tateinheit stehenden Verstößen gegen andere Schutzbestimmungen 
oder Ordnungswidrigkeiten, sofern keine Gefährdung anderer zu besorgen war;
-geringfügigen Verstößen gegen das Aufenthalts- oder Asylverfahrensgesetz; - geringfügigen Verstößen 
gegen das Urheberrecht, sofern wirksam auf die Rückgabe der Vervielfältigungsstücke verzichtet oder 
in deren Löschung eingewilligt wird; 
-geringfügigen Verstößen gegen das Waffengesetz, sofern wirksam auf die Rückgabe der 
sichergestellten Gegenstände verzichtet wird; 
-leichten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (§ 29 Abs. 5, § 31 BtMG). 
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Einstellungspraxis (2)
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Einstellungspraxis (2)
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Vergleich: 
Diversionspraxis bei Erwachsenen 
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Einstellungspraxis (2)
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Zwangsmaßnahmen im Ermittlungs-/ 
Strafverfahren

• § 81 StPO: Unterbringung zur Vorbereitung eines sachverständigen 
Gutachtens zum psychischen Zustand des Verdächtigen

• § 81a: Körperliche Untersuchungen (z.B. Blutprobe)
• § 81b: Lichtbilder, Fingerabdrücke, Messungen
• § 81e ff.: Molekulargenetische Untersuchungen (DNA) 
• §§ 94 ff.: Beschlagnahme
• §§ 100a ff.: Telekommunikationsüberwachung und weitere 

verdeckte Ermittlungsmaßnahmen
• § 102: Durchsuchung der Wohnung und der Person (des 

Verdächtigen)
• § 110a: Verdeckte Ermittler
• § 111a ff.: Vorläufige Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis, 

Einfrieren von Bankkonten)
• §§ 112 ff.: Verhaftung und vorläufige Festnahme
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Untersuchungshaft

• Allgemeine Haftvoraussetzungen der StPO §§ 112 ff.
• Besondere Voraussetzungen bei Jugendlichen gem. § 72 JGG
• Legitimation der Untersuchungshaft

» Verfahrenssicherung (Durchführung eines 
ordnungsgemäßen Strafverfahrens)

» keine Herstellung von Aussagezwang ö.ä.
» keine vorweggenommene Strafe
» s.u. zur Problematik der "apokryphe Haftgründe"
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Untersuchungshaft

• Allgemeine Voraussetzungen der U-Haft: § 112 StPO
– Dringender Tatverdacht 

» dringender Tatverdacht liegt vor, wenn nach dem 
gesamten bisherigen Ermittlungsergebnis ein 
hoher Wahrscheinlichkeitsgrad dafür besteht, 
dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer 
eine Straftat begangen hat

– Haftgrund
– Verhältnismäßigkeit
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Untersuchungshaft

• Haftgründe:
– Flucht oder Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 StPO)
 Bei Jugendlichen unter 16 Jahren eingeschränkt:

• Bereits dem Verfahren entzogen oder Anstalten zur 
Flucht getroffen (§ 72 Abs. 2 Nr. 1 JGG)

• Kein fester Wohnsitz im Geltungsbereich des JGG
(§ 72 Abs. 2 Nr. 2)

– Verdunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO)
– Wiederholungsgefahr (§ 112 a StPO)
– Schwere der Straftat (§ 112 Abs. 3 StPO)
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